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Ausnahmen vom Lärmschutz bei 
der Fußball-EM 2024

Mehr auf Seite 3

Geben Sie noch bis zum 
03.06.2024 Ihr Angebot ab

Mehr auf Seite 3

FERIENSPASSPROGRAMM 
FÜR STEINMAUERN

EUROPA- UND KOMMUNAL-
WAHL AM 09.06.2024

Wahlbekanntmachung

Mehr auf Seite 5

Zum wiederholten Mal sind alle RegioENERGIE-Kommunen beim diesjährigen 
STADTRADELN tätig. Machen Sie mit und treten Sie vom 23.06. - 13.07.2024 

kräftig in die Pedale (weitere Informationen finden Sie im Innenteil).
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  Ihre Behördennummer 115

Die einheitliche Behördennummer ist Ihre erste Anlaufstelle für 
Verwaltungsfragen aller Art. Sie vernetzt die Servicecenter der 
Kommunen, Länder und Bundesbehörden und erteilt Auskünfte 
zu den häufigsten Behördenanliegen. Dabei ist es egal, welche 
Behörde, Verwaltungsebene oder Zuständigkeit betroffen ist. Die 
115 ist von Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr erreichbar.
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  Sprechzeiten der Forstverwaltung

Die Sprechstunde von Revierleiter Tobias Scholz findet immer 
donnerstags von 17:00 - 18:00 Uhr im Rathaus Au am Rhein, 
1. OG (Telefon 07245 9285-18), statt. 

  Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Mitarbeiter des Rathauses

RATHAUS STEINMAUERN

Gemeindeverwaltung Steinmauern, Elchesheimer Str. 2, 76479 Steinmauern E-Mail: rathaus@steinmauern.de
Telefonzentrale: 07222 9275-0    Internet: www.steinmauern.de
Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag 08:00 – 12:30 Uhr Montagnachmittag 14:00 – 16:00 Uhr
     Mittwochnachmittag 14:00 – 18:00 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten:  erreichen Sie einen unserer Mitarbeiter in dringenden Fällen  

von Abwasser- und Friedhofsangelegenheiten unter der Nummer 07222 9275-40.

BÜRGERMEISTERAMT  MITARBEITER/-IN TELEFON   E-MAIL

Bürgermeister   Toni Hoffarth 9275-22   hoffarth@steinmauern.de
Assistenz  Liane Krupp 9275-22   l.krupp@steinmauern.de
Personal/Kitaangelegenheiten Nicole Dreher 9275-23   dreher@steinmauern.de

HAUPTAMT

Hauptamtsleiter   Nick Gumenick 9275-10   gumenick@steinmauern.de
Stv. Hauptamtsleiterin Alena Grünbacher 9275-18   a.gruenbacher@steinmauern.de
Innere Organisation Amelie Akcay 9275-11   akcay@steinmauern.de
Ordnungswesen/Bauangelegenheiten/ Natalie Djerdak 9275-12   djerdak@steinmauern.de
Friedhof
info-büro  Stefanie Köstel-Kohler 9275-13   koestel@steinmauern.de
Mitteilungsblatt  Tina Kraft 9275-14   kraft@steinmauern.de
Liegenschaften/Grundbucheinsichtstelle Beate Weidenbacher 9275-15   weidenbacher@steinmauern.de
Büro für Jugend, Familien und Senioren Isabell Borchert 9275-16   borchert@steinmauern.de
Standesamt Claudia Hellweg 9275-17 hellweg@steinmauern.de

RECHNUNGSAMT

Rechnungsamtsleiter Manuel Otteni 9275-30   otteni@steinmauern.de
Gemeindekasse  Christoph Bosler 9275-31   bosler@steinmauern.de
Gemeindekasse  Riccarda Lumpp 9275-32   lumpp@steinmauern.de

BAUHOF

Bauhofleiter  Wolfgang Reiß 9275-40   reiss@steinmauern.de
     0162 1062382

HAUSMEISTER

Hausmeister  Ralf Fritz 9275-41   fritz@steinmauern.de

FLÖSSERKINDERGARTEN

Leiterin  Lena Heeß  405949-0  info@floesserkindergarten-steinmauern.de

SCHÜLERHORT

Leiterin   Ulrike Ostermann 154564   info@schuelerhort-steinmauern.de
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Erinnerung: Geben Sie jetzt noch  
Ihr Angebot für den Ferienspaß 2024 ab!

Wie jedes Jahr möchten wir den Kindern und Jugendlichen in 
unserem Dorf ein unterhaltsames und abwechslungsreiches 
Ferienspaßprogramm über die Sommerferien vom 25.07. bis 
07.09.2024 anbieten. 
Alle Vereine, Gruppierungen oder auch Privatpersonen sind herz-
lich eingeladen, das Angebot mitzugestalten. 
Wer am Ferienspaßprogramm mitwirken möchte, kann sich 
schriftlich oder auch telefonisch an die Gemeinde wenden. An-
meldeschluss ist der 03.06.2024 und Ihre Ansprechpartnerin 
hierfür ist Isabell Borchert, Tel.-Nr. 07222 9275-16 oder E-Mail: 
borchert@steinmauern.de.

STADTRADELN 2024 - Fahr‘ Rad -  
in drei Wochen beginnt das STADTRADELN!

Hier kommen Sie zur Anmeldung für STADTRADELN: 
www.stadtradeln.de/steinmauern

STADTRADELN-App
Mit der kostenfreien STADTRADELN-App können Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer die geradelten Strecken via GPS tracken und 
direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der Er-
gebnisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und 
die Kommune stehen. Im Team-Chat können sich die Mitglieder 
zu gemeinsamen Touren verabreden oder sich gegenseitig anfeu-
ern. Wenn Sie als Einzelfahrerin oder Einzelfahrer starten möchten 
und keinem Team angehören, müssen Sie sich aus technischen 
Gründen in das offene Team Ihrer Kommune zuordnen.

Der Gemeindetag BW informiert:  
Ausnahmen vom Lärmschutz 
bei der Fußball-EM 2024

Fußball-EM 2024: Wieder „Public-Viewing“ möglich
Auch bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland 
sind für Public-Viewing-Veranstaltungen wieder Ausnahmen 
beim Lärmschutz möglich. Damit können auch die 26 der ins-
gesamt 51 Spiele, bei denen der Anstoß erst um 21 Uhr erfolgt, 
öffentlich auf Großleinwänden unter freiem Himmel übertragen 
werden. 
Der Bundesrat stimmte am 17. Mai 2024 einer Regierungsverord-
nung zu, die Ausnahmen vom Lärmschutz vorsieht. Die Verkün-
dung der Verordnung im Bundesgesetzblatt steht noch aus.
Formal tritt die Verordnung am Tag nach der Verkündung im 
Gesetzblatt in Kraft. 
Diese erklärt die Sportanlagenlärmschutzverordnung, die norma-
lerweise nur den Betrieb von Sportplätzen und ähnlichen Anlagen 
regelt, auch für die öffentliche Übertragung der EM-Spiele für 
anwendbar. 
Die Verordnung kann über den nachfolgenden Link abgerufen 
werden:
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/ 
2024/0101-0200/142-24.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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50 Jahre Erhalt der Selbstständigkeit   
von Steinmauern

Ein ganz besonderes Jubiläum kann Steinmauern in diesem Jahr 
feiern: den Erhalt der Selbstständigkeit unserer Gemeinde.
Anfang der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts standen in 
allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland umfassende Ver-
waltungsreformen an. Die öffentliche Verwaltung hatte sich in 
der Nachkriegszeit - im Gegensatz zu Gesellschaft und Wirtschaft 
- strukturell kaum verändert. Gemeinden mit wenig Gewerbe 
kamen ins Hintertreffen und hatten Schwierigkeiten, Infrastruk-
turmaßnahmen (z. B. Kindergärten, Schulen) zu finanzieren. 
Abwanderung vom Land in die Stadt vergrößerte die finanziellen 
Probleme. Das alles sollte neu geordnet werden.
Der erste große Schritt war die Kreisreform, geregelt im ers-
ten Gesetz zur Verwaltungsreform (Kreisreformgesetz vom  
26. Juli 1971), das in unserer Region die Auflösung des damaligen 
Landkreises Bühl brachte. Die zu Bühl gehörenden Gemeinden 
kamen größtenteils zum Landkreis Rastatt, Teile zum Landkreis 
Offenburg. Vom aufgelösten Landkreis Kehl kamen einige Ge-
meinden zu Rastatt. Vom Landkreis Calw kommend wurde das 
früher schwäbische Loffenau nun badisch im Landkreis Rastatt, 
die Gemeinde Waldprechtsweier wurde an Karlsruhe „verloren“, 
ihre spätere Eingemeindung zu Malsch quasi vorwegnehmend.
Der Prozess der Gemeindereform war schon Ende der sechziger 
Jahre eingeleitet worden mit dem Gesetz zur Stärkung der Ver-
waltungskraft kleinerer Gemeinden vom 26. September 1967. 
Die Zielplanung des Landes sah zuerst die freiwillige Zusammenle-
gung von Gemeinden und sogenannte vereinbarte Verwaltungs-
gemeinschaften vor. Von der damals dann einsetzenden Einge-
meindungswelle waren vor allem kleine Gemeinden mit unter 
1.000 Einwohnern betroffen. So wurden aus mehr als 3.350 Ge- 
meinden in Baden-Württemberg im Ergebnis 1.110 Gemeinden 
gebildet.
Für die Gemeinde Steinmauern war nach den Plänen der Lan-
desregierung die Eingemeindung zur Stadt Rastatt vorgesehen. 
Mit finanziellen Anreizen wurde den Gemeinden zuerst einmal 
die freiwillige Zusammenlegung schmackhaft gemacht. So sind 
in jenen Jahren z. B. die Ried-Gemeinden Plittersdorf, Ottersdorf 
und Wintersdorf zu Rastatt gekommen. In Steinmauern aber hat-
te man sich von Anfang an für den Erhalt der Selbständigkeit stark 
gemacht. Bürgermeister Werner Natterer ließ nie Zweifel darüber 
aufkommen, dass er seine und die Zukunft von Steinmauern nur 
in der Selbständigkeit der Gemeinde sieht. Und vom damals sehr 
aktiven Ortsverband der CDU und Jungen Union wurde diese 
Haltung gemeinsam mit den damaligen CDU-Gemeinderäten 
deutlich artikuliert, in Frühschoppengesprächen mit Politikern 
öffentlich erörtert und vor allem in zahlreichen Eingaben und 
Gesprächen „hinter den Kulissen“ intensiv betrieben.
Ende April 1973 fand zur Frage der Eingemeindung in der Turn- 
und Festhalle eine offizielle Bürgerversammlung statt. In ihr 
versuchte der Rastatter Oberbürgermeister Dr. Richard Kunze 
die Einwohnerschaft von Steinmauern von den Vorteilen einer 
Eingemeindung zur Stadt Rastatt zu überzeugen. Aber schon 
die Stimmung unter den Teilnehmern der Versammlung war ein 
eindeutiges Zeichen, dass das von der Mehrheit der Bevölkerung 
nicht gewollt war. Deutlich bestätigt wurde dies kurz danach 
bei einer am 6. Mai 1973 - in geheimer Wahl - durchgeführten 
förmlichen Anhörung aller stimmberechtigten Bürger, bei der die 
weitaus überwiegende Mehrheit der Stimmen für den Erhalt der 
Selbständigkeit der Gemeinde abgegeben wurde.
Mit diesem Ergebnis im Rücken ging der CDU-Ortsverband am 
24. Juni 1973 im Gasthaus „Linde“ in ein Frühschoppengespräch 
mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Roland Gerstner, der aber 
die Aussichten für den Erhalt der Selbstständigkeit „gleich Null“ 
bezeichnete. Angesichts der massiven Kritik, die ihm entgegen 
schlug, versprach er zumindest, für die Gemeinde beim zuständi-
gen Innenminister Karl Schiess einen Gesprächstermin in Stuttgart 
zu vermitteln.
Dieses Versprechen hat Gerstner gehalten: Schon am 13. Juli 1973 
konnten Bürgermeister Werner Natterer und Gemeinderat Bertold 
Nold nach Stuttgart fahren, um in der Lobby des Landtages Innen-

minister Schiess und seinen zuständigen Referenten Fleischmann 
zu treffen und die Argumente für den Erhalt der Selbstständigkeit 
der Gemeinde vorzutragen. Im Gespräch insbesondere mit dem 
Referenten zeigte sich, dass man von Regierungsseite bereit war, 
die Argumente der Gemeinde anzuerkennen und die bisherigen 
Planungen nochmals zu überprüfen. Mit einem guten Gefühl 
konnten die Vertreter der Gemeinde die Heimreise antreten.
Das Ergebnis ist bekannt: Die Selbständigkeit von Steinmauern 
blieb erhalten. Im vom Landtag am 4. Juli 1974 beschlossenen 
Gesetz zum Abschluss der Neuordnung der Gemeinden -  
Besonderes Gemeindereformgesetz von 1974 - wurde von 
einer (Zwangs-)Eingemeindung Steinmauerns zur Stadt Rastatt 
abgesehen. Die Gemeinde hat vielmehr mit Rastatt eine Verwal-
tungsgemeinschaft vereinbart, zu der auch die Gemeinden Iffez-
heim, Muggensturm und Ötigheim gehören. Im Rahmen dieser 
Verwaltungsgemeinschaft ist der Gemeinsame Ausschuss der 
beteiligten Gemeinden zuständig für die Belange des Flächennut-
zungsplanes, darüber hinaus übernahm die Stadt Rastatt für die 
Gemeinde Steinmauern die Erledigung der - zuvor dem Landrat-
samt obliegenden - Aufgaben der unteren Baurechtsbehörde und 
die Erledigung der Angelegenheiten der Gewässer II. Ordnung.
Die gute Entwicklung von Steinmauern in den letzten 50 Jahren 
hat die Richtigkeit der damaligen Entscheidung der Gemeinde 
und ihrer verantwortlichen Amtsträger bestätigt und ihren großen 
Einsatz beim Kampf um die Selbständigkeit belohnt. Die damals 
handelnden Personen hatten sich dabei mit großem persönlichen 
Engagement und viel Herzblut für das „Wohl und Wehe“ von 
Steinmauern eingesetzt.
Es bleibt zu hoffen, dass dieses 50-jährige Jubiläum ein Ansporn 
für alle Bürgerinnen und Bürger ist, bei der bevorstehenden Ge-
meinderatswahl zur Wahl zu gehen und von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch zu machen und sich damit auch weiterhin für die Ent-
wicklung unserer Gemeinde stark zu machen.

Großflächiger Stechmückenschlupf 
durch aktuelle Hochwasserlage

Die Unwetterlage im Südwesten hat mancherorts zu großen 
Überschwemmungen mit überfluteten Straßen und Kellern ge-
führt. Auch den Stechmückenbekämpfern der KABS beschert das 
regenreiche Wetter viel Arbeit. Zu Fuß sind sie bereits unterwegs, 
um das Ausmaß der Überflutungen und den Larvenbestand zu 
ermitteln. Ab Mitte der Woche stehen auch Helikopterflüge zur 
Bekämpfung auf dem Plan.

Die schweren Regenfälle zum Pfingstwochenende haben zu ei-
nem starken Anstieg des Rheinwassers geführt. Zwischen Sams-
tag und Sonntag wurde dabei der Scheitelpunkt der Welle erreicht 
(Maxau: 708 cm, Speyer: 590 cm, Worms: 437 cm, Mainz: 451 cm)  
und hat beträchtliche Flächen in den Auen geflutet. Auch ab-
seits der Rheinschiene sorgten lokale Starkregenereignisse für 
Überschwemmungen entlang kleinerer Flüsse und Bäche. Auf 
die KABS wartet nun ein großer Einsatz zur Regulation der Au-
waldstechmücken der sich teils bis in die höheren Lagen der Aue 
erstrecken wird. Die Larven befinden sich aktuell in den jüngeren 
Stadien, aufgrund der ansteigenden Temperaturen ist jedoch mit 
einer zügigen Entwicklung zu rechnen. Die Bti-Applikation muss 
daher überall sehr zeitnah erfolgen was zu mehreren, intensiven 
Bekämpfungstagen führen wird. Erste Behandlungen mit dem 
Helikopter sind ab Mittwoch im südbadischen Raum bis zum 
Landkreis Rastatt geplant. Zeitgleich ist eine zweite Maschine in 
Nordbaden im Bereich der Rheinschanzinsel unterwegs. Da an 
diesem Tag stärkere Windböen anstehen ist jedoch noch unsicher 
ob alle Flächen behandelt werden können. Erschwerend hinzu 
kommt, dass die kommenden Regenfälle zu weiteren Anstiegen 
des Rheins führen werden. Die Wellen werden höchstwahrschein-
lich kleiner ausfallen, verzögern teilweise aber die BtiBehandlung 
da der Wirkstoff verdriften könnte.

Über die KABS 
Die KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der 
Schnakenplage) e. V. ist ein eingetragener und als gemeinnützig 
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anerkannter Verein. Ziel ist es, die „Schnakenplage“ im Bereich 
der Oberrheinebene unter Schonung der Umwelt mit ökologisch 
vertretbaren Maßnahmen einzudämmen. „Schnake“ ist der im 
Einsatzgebiet der KABS e. V. mundartlich gebräuchliche Ausdruck 
für Stechmücke (Culicidae).

Förderverein Flößereimuseum   
Steinmauern

Der Fronleichnamsaltar
Der Fronleichnamsaltar in der Elchesheimer Straße

Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der Wahl zum 
Europäischen Parlament - Europawahl - und der Wahl des 
Gemeinderats, der Wahl des Kreistags am 09.06.2024
1.  Am 09.06.2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland 

die Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - und 
gleichzeitig finden in der Gemeinde Steinmauern die Kom-
munalwahlen - Wahl des Gemeinderats, Wahl des Kreistags 
- statt.

2. Die Wahlzeit dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr.
3. Die Gemeinde ist in folgende 2 Wahlbezirke eingeteilt:

Wahlbezirk 
Nummer

Bezeichnung/Abgrenzung 
des Wahlbezirks

Bezeichnung/Lage des 
Wahlraums
(Straße, Hausnr., Zimmer-Nr.)

001-01 Wahlbezirk 001-01 Hauptstraße 75,  
Turnhalle, kleiner Saal

001-02 Wahlbezirk 001-02 Hauptstraße 75,  
Turnhalle, großer Saal

  In der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten bis 
spätestens 19.05.2024 zugestellt worden ist, sind der Wahl-
bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlbe-
rechtigte zu wählen hat.

  Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten 
zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Europawahl um 
16:00 Uhr in Bürgerhaus „Alte Schule“, 2. OG zusammen.

4.  Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 
ist.

   Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen 
amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen 
Identitätsausweis - oderReisepass zur Wahl mitzubringen.

  Die Wahlbenachrichtigung soll bei den Wahlen abgegeben 
werden.

5. Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - 
  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler 

erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausge-
händigt.

 Stimmzettel-Aufdruck:
  Stimmzettel für die Wahl der Abgeordneten des Europäi-

schen Parlaments
  Stimmzettel-Farbe: weißlich 
 Jeder Wähler hat eine Stimme.
  Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. 
die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und 
ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zu-
gelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung 
des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kenn-
zeichnung.

   Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf 
dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

   Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Für die Stimmabgabe im 
Wahllokal wird bei der Europawahl kein Stimmzettelum-
schlag verwendet.

   In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt wer-
den.

6. Kommunalwahlen
  Es finden gleichzeitig die nachstehenden Wahlen statt. Ge-

wählt wird mit amtlichen Stimmzetteln in amtlichen Stimm-
zettelumschlägen.

6.1 Wahl des Gemeinderats
 Zu wählen sind   12 Mitglieder. 
 Stimmzettel-Aufdruck:
 Wahl des Gemeinderats
  Stimmzettel-Farbe: gelb
6.2 Wahl des Kreistags
  Zu wählen sind im Wahlkreis
  Wahlkreis 5 Durmersheim   7 Mitglieder. 
 Stimmzettel-Aufdruck:
 Wahl des Kreistags
  Stimmzettel-Farbe: grün

   Die Stimmzettel für die einzelnen Wahlen (ohne Europawahl) 
sind in je besonderen Stimmzettelumschlägen abzugeben, 
die von gleicher Farbe wie die zugehörigen Stimmzettel sind.

  Die Stimmzettel für die Kommunalwahlen werden den 
Wahlberechtigten spätestens am 08.06.2024 zugesandt.

  Die Stimmzettelumschläge sowie weitere Stimmzettel wer-
den im Wahlraum bereitgehalten.

6.3  Bei den Wahlen des Gemeinderats und des Kreistags hat 
der Wähler so viele Stimmen, wie jeweils Mitglieder des Ge-
meinderats und des Kreistags im Wahlkreis zu wählen sind 
(vergleiche Ziff. 6.1 - 6.2).

   Die Anzahl der Stimmen ist jeweils im Stimmzettel angege-
ben.

6.4 Es findet Verhältniswahl statt bei der
  - Wahl des Gemeinderats
  - Wahl des Kreistags
  Hierbei können nur denjenigen Bewerbern, die in einem 

Stimmzettel aufgeführt sind, Stimmen gegeben werden.
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 Der Wähler kann
 -  Bewerbern aus verschiedenen Stimmzetteln Stimmen ge-

ben (panaschieren) und
 - einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben (kumulieren).
  Der Wähler gibt seine Stimmen in der Weise ab, dass er auf 

einem oder mehreren Stimmzetteln
 -  Bewerbern, denen er eine Stimme geben will, durch ein 

Kreuz hinter dem vorgedruckten Namen, durch Eintragung 
des Namens oder auf sonst eindeutige Weise ausdrücklich 
als gewählt kenn- zeichnet,

 -  Bewerbern, denen er zwei oder drei Stimmen geben will, 
durch die Ziffer „ 2 „ oder „ 3 „ hinter dem Namen, durch 
Wiederholen des Namens oder auf sonst eindeutige Weise 
als mit zwei oder drei Stimmen gewählt kennzeichnet.

   Der Wähler kann auch einen Stimmzettel ohne jede Kenn-
zeichnung oder im Ganzen gekennzeichnet abgeben. In 
diesem Fall gilt jeder Bewerber, dessen Name im Stimmzettel 
vorgedruckt ist, als mit einer Stimme gewählt. Bei der Wahl 
des Kreistags nur so viele Bewerber in der Reihenfolge von 
oben, wie Mitglieder des Kreistags für den Wahlkreis zu 
wählen sind.

6.5  Beleidigende oder auf die Person des Wählers hinweisende 
Zusätze oder nicht nur gegen einzelne Bewerber gerichtete 
Vorbehalte auf dem Stimmzettel oder sonst im Stimmzet-
telumschlag sowie jede Kennzeichnung des Stimmzettelum-
schlags haben die Ungültigkeit der Stimmabgabe zur Folge.

6.6  Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums die entspre-
chenden Stimmzettelumschläge ausgehändigt.

  Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in den Stimmzettelumschlag gelegt werden.

  In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt wer-
den.

7. Wahlscheine 
 Europawahl
   Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl haben, 

können an der Wahl im Landkreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist,

  -  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des 
Landkreises oder

  - durch Briefwahl teilnehmen.
  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-

debehörde/dem Bürgermeisteramt einen amtlichen Stimm-
zettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen.

 Kommunalwahlen
  Wähler, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen ha-

ben, können an der Wahl
  -  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des im 

Wahlschein angegebenen Gebiets oder
  - durch Briefwahl teilnehmen.
  Der Wahlschein enthält auf der Rückseite nähere Hinweise 

darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird.
  Wer bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen will, 

erhält auf Antrag bei der Gemeindebehörde/beim Bürger-
meisteramt neben dem Wahlschein auch die weiteren Brief-
wahlunterlagen.

  Der Wähler muss seine Wahlbriefe (getrennt nach Europa-
wahl - rot - und Kommunalwahlen - gelb -) mit den jeweils 
dazugehörigen Stimmzetteln (in verschlossenen Stimmzet-
telumschlägen) und den unterschriebenen Wahlscheinen 
so rechtzeitig den jeweils auf den Wahlbriefumschlägen 
angegebenen Stellen übersenden, dass sie dort spätestens 
am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen.

  Die Wahlbriefe können auch bei der jeweils angegebenen 
Stelle abgegeben werden. Der Wähler, der seine Briefwahl- 
unterlagen bei der Gemeindebehörde/beim Bürgermeister-
amt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die 
Briefwahl ausüben.

8.  Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Bei der Europawahl gilt dies auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union zum Europäischen Parlament 
wahlberechtigt sind. Eine Ausübung des Wahlrechts durch 
einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig 
(§ 6 Absatz 4 des Europawahlgesetzes; § 19 Absatz 1 des 
Kommunalwahlgesetzes).

  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunalwahlen: 
oder des Schreibens) unkundig oder wegen einer Behinderung 
an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist 
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 6 Absatz 4a des Europawahlgesetzes, 
§ 19 Absatz 1 des Kommunalwahlgesetzes). Die Hilfsperson 
ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt 
hat.

  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberech-
tigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

9.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahl-
ergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts 
möglich ist.

Ist Ihre Hausnummer 
gut erkennbar?

Sie erleichtern damit die zuverlässige 
Zustellung Ihres Amts-/Mitteilungsblattes.
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chenden Stimmzettelumschläge ausgehändigt. 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
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- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des 

Landkreises oder 
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Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde- 
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18.00 Uhr eingehen. 
Die Wahlbriefe können auch bei der jeweils angegebenen 
Stelle abgegeben werden. Der Wähler, der seine Briefwahl- 
unterlagen bei der Gemeindebehörde/beim Bürgermeisteramt 
selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl 
ausüben. 

8. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur ein- 
mal und nur persönlich ausüben. Bei der Europa- wahl 
gilt dies auch für Wahlberechtigte, die zugleich in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind. 
Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertre- 
ter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 6 
Absatz 4 des Europawahlgesetzes; § 19 Absatz 1 des 
Kommunalwahlgesetzes). 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunal- 
wahlen: oder des Schreibens) unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe- 
stimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahl- 
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 6 Absatz 
4a des Europawahlgesetzes, § 19 Absatz 1 des Kom- 
munalwahlgesetzes). Die Hilfsperson ist zur Geheim- 
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hil- 
feleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt 
hat. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergeb- 
nis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver- 
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im 
Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahl- 
entscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine 
geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

9. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 
der Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti- 
gung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
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  Notdienste

Ärzte
Allgemeinmediziner Dr. Werner Rudlof
Plittersdorfer Str. 2 a, Tel. 07222 2 96 66
Zahnarzt Harald Leberl
Plittersdorfer Str. 2 a, Tel. 07222 1 73 70

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Der ärztliche Bereitschaftsdienst steht Ihnen an den Wochen- 
enden und Feiertagen und außerhalb der Sprechstunden- 
zeiten zur Verfügung: 
Rettungsdienst:   112
Allgemeiner Notfalldienst:  116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst:  116 117
Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117
HNO-ärztlicher Notfalldienst:  116 117
docdirekt:    116 117 
(Die sichere Online-Sprechstunde für alle gesetzlich 
Versicherten) 

Notfallpraxis (Kinder)
Klinikum Mittelbaden Baden-Baden, 
Balger Str. 50, 76532 Baden-Baden
Montag - Donnerstag 19:00 - 22:00 Uhr
Freitag, 18:00 - 22:00 Uhr
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 8:00 - 22:00 Uhr

Notfallpraxis (Erwachsene) 
Klinikum Mittelbaden Rastatt, Engelstr. 39, 76437 Rastatt 
Samstag, Sonntag, Feiertag, 10:00 - 20:00 Uhr
Klinikum Mittelbaden Baden-Baden,  
Balger Str. 50, 76532 Baden-Baden 
Samstag, Sonntag, Feiertag, 10:00 - 18:00 Uhr

Aktuelle Informationen zu Notfallpraxen können Sie auf  
folgender Homepage einsehen: 
https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis- 
finden 

Zahnärztlicher Notfalldienst/
Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg: 
www.kzvbw.de
Einheitliche Notfalldienstnummer für Baden-Württemberg: 
0761 120 120 00
Unter der o. a. Telefonnummer erhalten Patient*innen die 
Information, welche Zahnarztpraxen in ihrer unmittelbaren 
Umgebung zum Zeitpunkt ihre Anrufes Notdienst haben. 
Weiterhin steht die Notfalldienstsuche auf der Webseite  
www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst zur Verfügung.
Für die Notfallversorgung nach Unfällen sind wie bisher die 
Zahnkliniken in Baden-Württemberg sowie weitere Kliniken 
mit entsprechenden Fachabteilungen Anlaufstelle.

Apotheken-Notdienst
Der Notdienst der Apotheken wurde geschaffen, damit je-
derzeit für dringende Fälle Arzneihilfe zur Verfügung steht. 
Bitte machen Sie deshalb nur in wirklichen Notfällen davon 
Gebrauch. Der Not- und Sonntagsdienst am Wochenende  
geht von 08:30 bis 08:30 Uhr am folgenden Morgen.  
Bitte beachten Sie, dass sich die Apotheken auch kurzfristig 
ändern können.

30.05. Rossi-Apotheke, Engelstr. 41, Rastatt,  
 Tel. 07222 9 68 97 90
30.05. Stadt-Apotheke, Hauptstr. 87, Gaggenau,  
 Tel. 07225 9 66 70

01.06. Adler-Apotheke Rastatt, Friedrich-Ebert-Str. 2/2,  
 Tel. 07222 3 27 24 
02.06. Ahorn-Apotheke Muggensturm, Hauptstr. 52,  
 Tel. 07222 89 19

 Alle Angaben ohne Gewähr!

Die Notdienst-Apotheken während der Woche können im 
Apotheken-Notdienstkalender nachgelesen werden, der 
kostenlos bei jeder Apotheke erhältlich ist.

Alle aktuellen Notdienstpläne finden Sie unter: 
https://www.lak-bw.de/Notdienstportal

  Abfallentsorgung

Wann werden welche Abfallbehälter geleert, 
wo können Problemstoffe abgegeben werden?
Kostenlos, präzise und schnell liefert die Awb-App, 
www.awb-landkreis-rastatt.de, die Antworten.
AWB Rastatt App für iOS (Apple)
AWB Rastatt App für Android (Google Play)
AWB Rastatt App für Windows (Windows Store) 

So geht‘s: App laden, installieren und starten,  
Stadt/Gemeinde und Straße auswählen,  
Erinnerungsfilter einstellen.
Fertig! 

Müllabfuhr
Braune Tonne Freitag, 31.05.204
Gelbe Tonne Donnerstag, 06.06.2024
Braune Tonne  Donnerstag, 06.06.2024
Graue Tonne Freitag, 07.06.2024
Altglas  Mittwoch, 12.06.2024
Grüne Tonne Freitag, 14.06.2024

Öffnungszeiten des Reisigsammelplatzes in Steinmauern - 
Montag bis Freitag 8:00 - 18:00 Uhr
Samstag 8:00 - 16:00 Uhr
Anlieferung nur für Bürger aus Steinmauern.

Reisigplatz (am Klärwerk Rastatt)
Annahmezeiten
ganzjährig: jeden Samstag  9:00 - 14:00 Uhr
Von März bis Oktober  von November bis Februar
Mittwoch, 14:00 - 17:00 Uhr  Mittwoch, 13:00 - 16:00 Uhr

Abfallentsorgungsanlagen
BWG Baustoff- Wiederaufbereitungs GmbH & Co.KG 
in Rastatt 
Kehler Str. 48b, 76437 Rastatt, bei Rückfragen bitte: 
Tel. 07222 3 36 41 oder 07221 3 73 23-0 anrufen

Annahmezeiten der Bodenaushub- und Bauschuttdeponie
März - Oktober (Sommer) November - Februar (Winter)
Mo. – Do. 7:00 – 16:30 Uhr 7:15 – 16:15 Uhr
Fr. 7:00 – 15:15 Uhr 7:15 – 14:30 Uhr
Sa. 8:00 – 12:00 Uhr 9:00 – 12:00 Uhr

Sperrmüllentsorgung
telefonische Anmeldung unter 07222 381-5511 oder 
online unter www.awb-landkreis-rastatt.de

Elektroschrott - Technische Betriebe
Standort: Rastatt, Oberwaldstraße 40
Öffnungszeiten: Samstag von 9:00 - 14:00 Uhr
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  Soziales

Seniorentagesstätte Haus Sonnenschein 
Elchesheimer Straße 1, kontakt@sonnenschein-tagesstaette.de,  
07222 40 14 22, www.sonnenschein-tagesstaette.de
Hospizdienst Rastatt
Carl-Friedrich-Straße 10, 07222 7 75 40
Mo., Mi., Do., 9:00 - 17:00 Uhr, Di., 9:00 - 19:30 Uhr,
Fr., 9:00 - 13:00 Uhr sowie Telefondienst am Wochenende
Arbeitskreis Leben Karlsruhe e. V. (AKL)
Hilfe in Lebenskrisen und bei Selbsttötungsgefahr
0721 81 14 24
Psychologische Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche, Fachdienst Frühe Hilfen
Online-Beratung: www.landkreis-rastatt.de,
07222 3 81 22 58
Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e. V.
info@bsvsb.org, www.bsvsb.org, 0761 3 61 22
IBB - Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle
für psychisch erkrankte Menschen und Angehörige
fragen@ibb-bad-ra.de, 07221 9 69 95 55
Lebenshilfe - Kreisvereinigung Rastatt/Murgtal
info@lebenshilfe-rastatt-murgtal.de, 07225 68 08-541

  Notfall- und Stördienstnummern

DRK – Rettungsdienst 112
Bereitschaftsdienst Krankentransport  19 222
Taxi-Krankenfahrten Bitterwolf  07245 26 53
Feuerwehrnotruf/Ölalarm   112
Freiwillige Feuerwehr Steinmauern 
Gerätehaus  6 90 70
Polizeinotruf  110
Polizeidirektion Rastatt   07222 761-0
Polizeiposten Bietigheim  07245 91271-0
Bezirksschornsteinfegermeister Staretscheck  07245 91 39 66

Netze BW GmbH
Störungsstelle Strom  0800 3 62 94 77
Störungsstelle Wasser  0711 2 89 64 60 09

Erdgas Südwest GmbH
Standort Ettlingen Erdgas    07243 21 61 00
Störungsstelle Erdgas  0180 2 05 62 29

EnBW Regionalzentrum Nordbaden 
Zentrale in Ettlingen    07243 180-0
(Die Störungsmeldestellen sind rund um die Uhr besetzt.)

Hitzeaktionstag mit verschiedenen  
Akteuren in Rastatt

Hitzewellen zählen zu den Extremwetterereignissen, die durch 
den Klimawandel häufiger auftreten und damit eine zunehmen-
de Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung darstellen. Der 
Landkreis Rastatt ist besonders stark von der Temperaturzunahme 
im Oberrheingebiet betroffen. Das Gesundheitsamt des Landrats- 
amtes Rastatt greift diese Entwicklung auf und veranstaltet ei-
nen Hitzeaktionstag am Donnerstag, 6. Juni, in der Schloßstraße 
(Marktplatz) in Rastatt. Zwischen 9:00 und 14:00 Uhr können 
interessierte Bürger sich an verschiedenen Aktionsständen rund 
um das Thema Hitzeschutz informieren.
Am Informationsstand des Gesundheitsamtes gibt es hilfreiche 
Tipps und Informationsmaterialien, um gesund durch die heiße 
Jahreszeit zu kommen. Neben allgemeinen Empfehlungen zum 
Verhalten bei Hitze informieren die Mitarbeiterinnen auch darü-
ber, welche Personengruppen bei Hitze besonders gefährdet sind, 
wie hitzebedingte Notfälle erkannt werden können und welche 
Sofortmaßnahmen bei Hitzebeschwerden helfen können.
An einem weiteren Stand informiert das Ernährungsforum des 
Landkreises Rastatt und lädt dazu ein, sich über das Thema „Es-
sen und Trinken an heißen Tagen“ zu informieren. Ernährungs-
experten geben vor Ort hilfreiche Tipps zur Ernährung bei hohen 
Temperaturen.
Tipps und Tricks bei Sport an heißen Tagen gibt der Vorsitzende 
der Radsportgemeinschaft Ried Rastatt und ehemalige Spitzen-
sportler, Jochen Klebsch. Er zeigt auf, welche Verhaltensweisen 
oder Maßnahmen erforderlich sind, um sich bei hohen Tempe-
raturen zu schützen und seinen Körper bei großer Hitze nicht zu 
gefährden.
Die Energieagentur Mittelbaden begleitet den Hitzeaktionstag 
mit einer Leuchtmittel-Tausch-Aktion. Dabei können alte, aber 
noch funktionstüchtige Glühbirnen, veraltete Energiesparlampen 
und Halogenlampen gegen energiesparende LEDs eingetauscht 
werden (so lange der Vorrat reicht). 
Die Stadtwerke Rastatt werden über die Mittagszeit mit ihrem 
Trinkmobil präsent sein und Trinkwasser verteilen.

Stieleiche aus Ottersweier und Bergahorn aus 
Bühlertal sind mit die wertvollsten Hölzer

Qualitativ hochwertige und besonders wertvolle Hölzer bietet das 
Forstamt des Landkreises Rastatt zusammen mit anderen Anbie-
tern einmal jährlich auf einer Wertholzsubmission interessierten 
Kunden zum Kauf an. Bei der diesjährigen Buntlaubholzsubmissi-
on in Bruchsal erzielte eine Stieleiche der Gemeinde Ottersweier 
mit 2.209 Euro pro Festmeter einen der höchsten Erlöse.
Bei einer Wertholzsubmission werden die hochwertigsten 
Stämme in Form schriftlicher Angebote an den Meistbietenden 
versteigert. Eiche ist sehr beliebt, da sie aufgrund der guten 
Festigkeitseigenschaften und des dekorativen Aussehens viele 
Verwendungsmöglichkeiten bietet. Das Holz ist als Konstruk- 
tionsholz bei starker Beanspruchung, Bauholz, zur Möbelferti-
gung, als Ausbau- und Ausstattungsholz oder Furnier gefragt. 
Je nach Verwendung muss der Stamm bestimmte Eigenschaften 
besitzen.
Die begehrte Stieleiche aus Ottersweier stand auf sandigem 
Boden und konnte durch das langsame Wachstum gleichmäßige 
Jahrringe bilden; ein wichtiges Qualitätskriterium für die spätere 
Verwendung des Stammes. Außerdem zeigte sie eine schöne 
gleichmäßige Färbung sowie eine astfreie Länge von 7,4 Metern 
und einen Mittendurchmesser von 91 Zentimetern. „Mit dem 
Erlös kann nun eine neue Eichenkultur finanziert und somit in 
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den Wald von morgen investiert werden“, so Kilian Kist von der 
Holzverkaufsstelle des Kreisforstamtes.

Ein weiterer „Star“ der Submission war ein Bergahorn der Ge-
meinde Bühlertal mit 11,5 Metern Länge und einem Mitten-
durchmesser von 74 Zentimetern. Ein Bergahorn mit einer solchen 
astfreien Länge und einer solch starken Dimension ist selten und 
hat dadurch einen Erlös von 1.542 Euro pro Festmeter erzielen 
können.
Klaus Vollmer, der für Ottersweier und Bühlertal zuständige Re-
vierleiter, zeigte sich erfreut über das Ergebnis der Submission, 
denn für ihn ist es immer wieder eine schöne Erfahrung, wenn 
heimisches Holz diese große Wertschöpfung erfährt.

Jahreskampagne seelische Gesundheit 
zeigt Kinofilm „fußballverrückt“

Anlässlich der „Jahreskampagne seelische Gesundheit“ zeigt die 
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für Menschen 
mit psychischer Erkrankung und deren Angehörige (IBB) Baden- 
Baden/Rastatt einen ganz besonderen Kinofilm. Fußballfans und 
Filmliebhaber sind herzlich eingeladen zur Vorführung des mehr-
fach preisgekrönten Films „fußballverrückt“ im Merkur Filmcen-
ter in Gaggenau-Ottenau am Mittwoch, 5. Juni 2024, 19 Uhr.
Der Torwart schizophren, der Außenstürmer psychotisch, der Ab-
wehrspieler depressiv. Woche für Woche trainiert Trainer Stefan 
ehrenamtlich eine Mannschaft psychisch kranker Menschen. Sein 
Ansatz: Er sieht nicht Psychiatriepatienten, sondern Spieler, die er 
ernst nimmt und mit denen er sportlich etwas erreichen möchte. 
An manchen Samstagen kommt nur Denis zum Training. Dann 
hat es wieder keiner der vierzehn anderen geschafft, gegen die 
lähmende Wirkung seiner Krankheit oder der Medikamente anzu-
kämpfen. Und das gerade jetzt, da der Trainer zahlreiche andere 
Psychiatrie-Teams aus ganz Europa zum Turnier eingeladen hat.
Der Film „fußballverrückt“ begleitet ein Jahr lang Deutschlands 
wohl ungewöhnlichstes Fußballteam und zeigt Spieler, die nicht nur 
um Tore kämpfen, sondern auch mit ihren persönlichen Heraus- 
forderungen. Eine stille Reflexion über die Grenze zwischen Nor-
malität und Krankheit.

Weitere Informationen
fragen@ibb-bad-ra.de
Tickets gibt es an der Abendkasse für 2 Euro. 

Forstwirt Leonhard Marx, Kilian Kist von der Holzverkaufsstelle 
des Forstamtes und Revierleiter Klaus Vollmer stehen bei der 
gefällten Stieleiche aus dem Wald der Gemeinde Ottersweier. 
(Foto: Fabian Ziegler)

Kilian Kist von der Holzverkaufsstelle des Forstamtes verdeut-
licht die Dimension des Bühlertäler Ahornstammes 
(Foto: Thomas Bauer)

KleverHaus e. V. Begegnungsstätte

Rückblick Muttertagsbrunch
Am Muttertag strahlte nicht nur die Sonne am Himmel, sondern 
auch die Gesichter der Mütter und ihrer Familien, die sich im 
KleverHaus zu einem ganz besonderen Muttertagsfest versam-
melten. Unter der Leitung des talentierten Kochs Stephan Forker 
wurde den Gästen ein unvergessliches Drei-Gänge-Menü gebo-
ten, das ganz im Zeichen des Frühlings und der Liebe stand.
Das Fest begann mit einem erfrischenden Erdbeer-Aperitif, der 
die Geschmacksknospen der Gäste auf das folgende kulinarische 
Erlebnis vorbereitete. Der Duft von frischen Erdbeeren und die 
prickelnde Note des Aperitifs versetzten die Gäste sofort in Feier-
stimmung und ließen Vorfreude aufkommen.
Das eigentliche Highlight des Menüs war jedoch der Spargel, der 
in allen Gängen in verschiedenen Variationen präsentiert wurde. 
Von einer delikaten Spargelsuppe als Vorspeise über das Haupt-
gericht mit Schottenlachs und Spargelragout - Stephan Forker 
verstand es meisterhaft, das königliche Gemüse in all seiner Viel-
falt zu präsentieren und die Gäste zu begeistern.
Das KleverHaus war bis auf den letzten Platz besetzt, als die 
Gäste die köstlichen Speisen genossen und sich in angeregten 
Gesprächen über den Tisch hinweg austauschten. Die entspannte 
Atmosphäre und das strahlende Wetter trugen dazu bei, dass 
dieser Muttertag zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Be-
teiligten wurde.
Koch Stephan Forker zeigte sich nach dem gelungenen Fest hoch-
erfreut über das positive Feedback der Gäste und betonte, dass es 
ihm eine große Freude war, die Mütter an diesem besonderen Tag 
kulinarisch zu verwöhnen. Sein abwechslungsreiches Menü und 
die liebevoll zubereiteten Speisen spiegelten seine Leidenschaft 
für die gehobene Küche wider und machten den Muttertag zu 
einem Fest der Sinne.
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Das Team des KleverHauses bedankt sich herzlich bei allen Gästen 
für ihr Kommen und freut sich bereits auf weitere kulinarische 
Höhepunkte in der Zukunft.

Musikverein Steinmauern

Altmetallsammlung am 15. Juni
Liebe Steinmaurer Bürgerinnen und Bürger,
am Samstag, 15. Juni, führt der Musikverein Steinmauern wieder 
seine Altmetallsammlung durch. Wir bitten Sie, sich diesen Termin 
vorzumerken und, wenn möglich, in den nächsten zwei Wochen 
Ihr Altmetall für die Sammlung des Musikvereins aufzubewahren, 
anstatt es ortsfremden, gewerblichen Sammlern zu überlassen. 
Somit können Sie mit Dingen, die Sie entsorgen wollen, noch ei-
nen wertvollen Beitrag zur Jugendarbeit des Musikvereins Stein-
mauern leisten, speziell zum Instrumentenkauf.
Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem vorderen 
Teil dieses Mitteilungsblattes.
Herzlichen Dank vorab an alle, die mit ihrer Metallspende einen 
enormen Beitrag zur Finanzierung des Musikvereins leisten wol-
len (und in der Vergangenheit auch getan haben).

Heckenfest am 5. Juli
Am Freitag, 5. Juli, lädt der Musikverein Steinmauern wieder zu 
seinem beliebten Heckenfest auf der Streuobstwiese hinter der 
Turnhalle ein.
 Beginn ist um 18:00 Uhr. Es gibt frisch gezapftes Bier und Wei-
zen, Wein, Sommerschorle und alkoholfreie Getränke. Das Kü-
chenteam wird u. a. mit Merguez vom Holzkohlegrill und selbst 
gemachten, traditionellen und vegetarischen Flammkuchen die 
Besucher des Heckenfestes kulinarisch verwöhnen. Während des 
Festes werden unsere Gäste mit abwechslungsreicher Blasmusik 
von den Musikvereinen aus Ottersdorf und Elchesheim-Illingen 
unterhalten.
Die Veranstalter hoffen nun wieder auf bestes Wetter, damit der 
Hock bei strahlendem Sonnenschein stattfinden kann und die 
Festbesucher Gelegenheit haben, diese ganz besondere und ur-
sprüngliche Heckenfestatmosphäre ausgiebig zu genießen.

FV Steinmauern

Erdbeerbowlehock! Kommt vorbei!
Der FVS lädt am Mittwoch, 29. Mai, zum Erdbeerbowlehock 
am Sportplatz ein. Ab 18 Uhr serviert der Fußballverein seine 
bewährten Flammkuchen nach Elsässer Art aus dem Steinofen, 
angeboten werden auch Merguez, Bratwürste und Pommes frites 
sowie frische Erdbeerbowle. Für den musikalischen Rahmen sorgt 
DJ Andi.
Um kürzere Wartezeiten zu ermöglichen, haben wir mehrere 
Getränkeausgabestellen eingerichtet. Wir bitten dennoch um 
Nachsicht, sollte es mal ein wenig länger dauern.

1. und 2. Mannschaft
Nicht schon wieder! Punktverlust in letzter Sekunde
Zu den vielen Punkten, die der FVS in den vergangenen Partien 
in den letzten Minuten aus der Hand gegeben hat, kommen nun 
zwei weitere Punkte hinzu. Gegen den FC Rastatt 04 führte man 
bis zur 90. Minute mit 1:0 und freute sich schon über verdiente 
drei Punkte. Die Blau-Weißen waren allerdings erneut nicht in der 
Lage, die knappe Führung über die Zeit zu retten, da die Heim-
mannschafft in der Nachspielzeit den 1:1-Endstand erzielte.

Dabei nahm die Partie nach ereignislosen 45 Minuten in der 
zweiten Halbzeit etwas an Fahrt auf. Die Freude war dann groß, 
als Florian Ball die 1. Mannschaft in der 69. Minute mit 1:0 in 
Führung brachte. Nach Abpfiff konnten die Blau-Weißen leider 
keinen Auswärtssieg feiern, sondern müssen sich mit einer Punk-
teteilung begnügen, die sich eher wie eine Niederlage anfühlt.

Aufstellung
Sidney Müller, Fabian Maracek, Nils Reger, Kim Roth, Max Bulke-
nov, Florian Ball, Tim Buchholz, Jan Hänle, Thorben Ochs, Yannis 
Wössner, Arthur Tuckin - Ersatzspieler: Adrian Gallus, Anton-Au-
gustin Mladin, André Grünbacher, DuyAn Nguyen, Jonas Hörig

Vorbericht
Nach der späten Enttäuschung am vergangenen Wochenende 
gastiert am Sonntag der FV Hörden in Steinmauern. Die Hörde-
ner belegen einen soliden Platz im Mittelfeld und konnten sich 
am letzten Spieltag mit 3:2 gegen Durmersheim durchsetzen. Aus 
Sicht der Blau-Weißen darf man hoffen, dass die Gäste angesichts 
ihrer ungefährdeten Lage das Spiel auf die leichte Schulter neh-
men. Rein rechnerisch kann die 1. Mannschaft den Klassenerhalt 
noch aus eigener Kraft schaffen. Hierzu bedarf es aber auf jeden 
Fall eines Sieges am Wochenende. Kommt vorbei und unterstützt 
unsere Jungs!
Um 15 Uhr bestreitet die „Zweite“ das Vorspiel gegen die Hör-
dener Reserve. Das neue Ziel besteht nun darin, die Saison als 
Tabellenzweiter abzuschließen. Drei Punkte sind daher Pflicht.

Termine
Sonntag, 2. Juni
15 Uhr: FVS - FV Hörden
13 Uhr: FVS II - FV Hörden II

Ötigheimer Tennisclub -   
Kooperation Steinmauern 

Spiele der kommenden Woche 
So., 02.06.2024
9.30 Uhr TSG Rauentalt/Niederbühl - Herrern30 (4er)
Di., 04.06.2024 
9.30 Uhr Herren 70 - TV Ersingen
Mi., 05.06.2024 
15.30 Uhr U10 -  TSG BG Rastatt /Fohlenweide/Rauental
Fr., 07.06.2024 
15.30 Uhr TSG Kuppenheim/Muggensturm - U 15 männlich
Nähere Informationen rund um den Verein und zum Spielbetrieb 
auf unserer Homepage www.oetigheimertennisclub.de/Besucht 
uns auch gerne auf Instagram „oetigheimertennisclub“.

Seniorentreff Steinmauern

Hauptgewinn mit einem Ziegenrundgang eingelöst

Selbst die Ziegen haben ihr Einverständnis zur Veröffentlichung 
des Fotos erteilt.
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Beim närrischen Spielenachmittag des Seniorentreff an Fasching 
gab es auch eine kleine Verlosung mit einem spannenden Ge-
winn. Der Hauptgewinn mit einem kurzen Ziegenrundgang in der 
Flur von Steinmauern fiel auf eine rüstige Seniorin, die es sich 
selbstverständlich nicht nehmen ließ, diesen Ziegenrundgang mit 
zu organisieren und vornweg mit einer Ziege an der Leine zu mar-
schieren. Am letzten Freitag war es dann so weit. Von der Spich-
straße aus ging diese kleine Ziegenwanderung mit 3 Ziegen eines 
einheimischen Hobby-Ziegenhalters durch Feldwege im Bereich 
des Spich in die Natur. Begleitet wurde die Gewinnerin neben den 
Ziegen auch von einigen Senioren, sodass das alles eine lustige 
Sache wurde. Anschließend trafen sich die Ziegenwanderer und 
anwesenden Senioren im Gewächshaus der Gärtnerei Dürrschna-
bel, wo die Teilnehmer nach der „anstrengenden Tour“ mit Speis 
und Getränk gut verwöhnt wurden. Die anschließende „Hocket“ 
dauerte wesentlich länger als der eigentliche Rundgang, ehe alle 
nach einem vergnüglichen Abend den Heimweg antraten.

Sozialverband VdK - Ortsverband 
Elchesheim-Illingen/Steinmauern

Voranzeige: Nächster Ausflug!
Besuch der Kasematten in Rastatt am 26.07., ab 16.30 Uhr. Wie 
bereits auf unserer Winterfeier im „Korfu“ festgelegt, bieten 
wir eine Führung in den Rastatter Kasematten am Südring am 
26.07.2024 an. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt 
und auch für Rollator-Nutzer möglich. Für Rollstuhlfahrer ist laut 
Anbieter diese Führung nicht geeignet. Sie beginnt um 16.30 Uhr  
und wird ca. 1 - bis 1 1/2 Stunden dauern. Danach werden wir 
im „Hopfenschlingel“ unseren Stammtisch ab ca. 18.15 Uhr ab-
halten.
Sollten mehr Teilnehmer als Plätze vorhanden sein, werden wir zu 
einem späteren Zeitpunkt die Führung wiederholen. Die Anfahrt 
erfolgt mit eigenem Pkw. Die Bildung von Fahrgemeinschaften 
wird empfohlen. Die Teilnahme ist nur Mitgliedern unseres Orts-
verbandes vorbehalten.
Anmeldungen, auch nur für den Stammtisch, bitte an unseren 
Kassier Alfred Schindler, Tel. 07245/5192, oder per E-Mail an 
alfred-emil@web.de
Ausflug ist ausgebucht! Keine Warteliste möglich.
Stammtischanmeldung noch möglich! 

Werden auch Sie Mitglied im Sozialverband VdK!
Neue Mitglieder, die den Sozialverband VdK dadurch unterstützen 
möchten und eventuell sich hierbei auch für ihre Mitmenschen 
engagieren wollen, sind bei uns jederzeit herzlich willkommen.
Kontaktaufnahme über den 1. Vorsitzenden des Ortsverbandes, 
Herr Walter Hartenstein jr., Tel. 07245/7196 oder per E-Mail an 
walter.hartenstein-vdk-ei@web.de.

CDU Gemeindeverband   
Steinmauern

Einladung zum Bürgergespräch 
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Kandidatin und die Kandidaten der CDU-Liste laden am Sams-
tag, 1. Juni 2024, ab 9 Uhr zum Austausch und Kennenlernen auf 
die Terrasse der Bäckerei Schröder ein. Wir freuen uns über Ihr 
und euer Interesse!

Kath. Seelsorgeeinheit Südhardt-Rhein

Pfarramtliche Mitteilungen, Informationen und Termine

Kontaktdaten
Pfarrer Klaus Dörner 
bietigheim@kath-suedhardt-rhein.de, Telefon 07245/93070,
Sprechzeit nach telefonischer Vereinbarung.
Pastoralassistent Jonas Lamprecht 
jonas.lamprecht@kath-suedhardt-rhein.de
Gemeindereferentin Andrea Bruckbauer
andrea.bruckbauer@kath-suedhardt-rhein.de 
Homepage Erzdiözese Freiburg: www.ebfr.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros Steinmauern, Tel. 07222/23238
E-Mail-Adresse Pfarrbüro Steinmauern: 
steinmauern@kath-suedhardt-rhein.de
Sprechzeiten:  Dienstag von 9.45 bis 10.30 Uhr 
  Donnerstag von 16.45 bis 17.45 Uhr
Öffnungszeiten des Pfarrbüros in Ötigheim, Tel. 07222/24699
E-Mail-Adresse:  oetigheim@kath-suedhardt-rhein.de
Homepage:  www.kath-suedhardt-rhein.de
Sprechzeiten:  Dienstag 17.00 bis 18.00 Uhr und 
  Donnerstag 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr
In der Zeit vom 06.06. bis einschließlich 12.06.2024 ist das Pfarr-
büro Ötigheim nicht besetzt und es finden auch keine Sprechzei-
ten statt. In dringenden Anliegen bitte das Pfarrbüro Bietigheim 
kontaktieren, Tel. 07245/93070.

Gottesdienstordnung 29. Mai - 9. Juni 2024
Mittwoch, 29.05.2024: Hl. Paul VI., Papst
18.00 Bie  Vorabendmesse - Hochamt -   

anschl. kurze Prozession auf dem Kirchplatz

Donnerstag, 30.05.2024: 
Hochfest des Leibes und Blutes Christi - Fronleichnam
 9.00 Ö Hochamt mit sakramentalem Segen
10.30 E-I Hochamt mit Prozession

Freitag, 31.05.2024
18.30 Bie  Hl. Messe mit Schluss der Maiandacht und sakra-

mentalem Segen - anschl. Beichtgelegenheit

Samstag, 01.06.2024: Hl. Justin
14.00 Ö Trauung
17.00 St Hochamt zu Fronleichnam mit Prozession 
   Jahresgedächtnisse: Alois Götz, Lina Götz geb. Grün-

bacher, Damian Grünbacher, Emma Grünbacher geb. 
Jung, Georg Grünbacher
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Sonntag, 02.06.2024: 9. Sonntag im Jahreskreis
 9.00 E-I Eucharistiefeier
 9.00 Ö Wort-Gottes-Feier - anschl. Kirchencafé
10.30 Bie Eucharistiefeier

Montag, 03.06.2024: Hl. Karl Lwanga und Gefährten
18.30 Ö Abendgebet

Dienstag, 04.06.2024
 8.00 St Schülergottesdienst - Hl. Messe

Mittwoch, 05.06.2024: Hl. Bonifatius
 7.45 Bie Schülergottesdienst - Wort-Gottes-Feier
 8.00 Ö Schülergottesdienst - Hl. Messe

Donnerstag, 06.06.2024: Hl. Norbert von Xanten
 7.30 E-I Schülergottesdienst - Hl. Messe
17.00 Ö Rosenkranzgebet

Freitag, 07.06.2024: Heiligstes Herz Jesu
10.30 E-I  Evang. Gottesdienst im Seniorenzentrum   

Haus Edelberg
18.30 Ö  Hochamt mit sakramentalem Segen -   

anschl. Beichtgelegenheit
19.00 E-I Friedensgebet

Samstag, 08.06.2024: Unbeflecktes Herz Mariä
17.00 St Vorabendmesse
   Jahresgedächtnisse: Günter Sycha, Hans Altendorf, 

Gerda Großmann geb. Stolz, Franziska Hecker geb. 
Gailfuß, Gustav Zimpfer, Oswald Hatz, Erna Jung 
geb. Mützel, Toni Martinez geb. Baiker, Wilhelm 
Sieber

18.00 Bie Vorabendmesse 

Sonntag, 09.06.2024: 10. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Ö Eucharistiefeier auf dem Tellplatz
10.30 E-I Wort-Gottes-Feier

Mitten ins Herz - Herzliche Einladung
Austausch über Glaube und Leben 
Gemeinschaft genießen und überkonfessionell und ohne Anmel-
dung, donnerstags, 14-täglich, um 19:30 Uhr, Gemeindehaus, 
Rheinstr. 15, E-Illingen
Termine: 13. Juni, 27. Juni, 11. Juli, 25. Juli
Kontakt: Barbara_Geyer@gmx.de

Friedensgebet am Freitag, 7. Juni 2024, 19 Uhr in der Heilig- 
Geist-Kirche in Elchesheim-Illingen - herzliche Einladung.
Wie sehr die eigenen Gefühle und unser Verstand friedensstiftend 
sind oder eben nicht, hat der israelische Dichter Jehuda Amichai 
(1924 - 2000) in diesem kleinen Text verarbeitet:
„An dem Ort, an dem wir recht haben,
werden niemals Blumen wachsen 
im Frühjahr.
Der Ort, an dem wir recht haben,
ist zertrampelt und hart wie ein Hof.
Zweifel und Liebe aber
lockern die Welt auf
wie ein Maulwurf, wie ein Pflug.
Und ein Flüstern wird hörbar
an dem Ort, wo das Haus stand,
das zerstört wurde.“
Für das Vorbereitungsteam: Petra Nientiedt

Evangelische Kirchengemeinde

Gottesdienst
An Sonntag, 2. Juni findet kein Gottesdienst in der Petrusgemein-
de statt.

Pfarramt der Evangelischen Petrusgemeinde
Wilhelm-Busch-Str. 8 a, 76437 Rastatt
Telefon: 07222/21482
E-Mail: pfarramt@petrusgemeinde-rastatt.de
Homepage: www.petrusgemeinde-rastatt.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros
Montag bis Donnerstag  9.00 - 12.00 Uhr
Montagnachmittag 16.00 - 19.00 Uhr

Wochenspruch
Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der ver-
achtet mich. (Lukas 10, 16a)

Gefunden worden
Die Suche nach uns selbst und nach dem Ort, wo wir zu Hause 
sind, gestaltet sich deshalb so schwierig, weil wir letztlich nicht 
auf das Finden aus sind - sondern auf das Gefunden-Werden.
Zutiefst ahnen wir, dass wir uns selbst nur finden können, wenn 
wir von einem Gegenüber gefunden werden.
Entsprechend erkennen wir uns, wenn wir zum Glauben finden, 
wie selbstverständlich als jemanden, der von Gott gesucht und 
gefunden wurde!
(Hans-Joachim Eckstein)

Tipp der Polizei:  
Helm tragen -  
Vorbild sein

Jeder kann Vorbild sein - nicht nur Profis...!
Eltern, Großeltern, Lehrerinnen und Lehrer, Radsportler, Hand-
werker... tragen einen Helm, um ihr Bestes zu schützen! Erwach-
sene gehen mit gutem Beispiel voran: 
Beim Fahrrad-Familienausflug, bei der Rad-Fahrt zur Arbeit und 
zum Einkauf - einfach bei jeder Rad-Fahrt. Machen Sie keine Ex-
perimente, seien Sie ein gutes Vorbild!
Infos: www.gib-acht-im-verkehr.de

Einbruchschutzberatung - nicht vergessen
Wir bieten Ihnen eine kostenlose Einbruchschutzberatung zu 
Hause an.
Polizeipräsidium Offenburg, Referat Prävention, 0781/21-4515 
oder 07222/761-405 oder 0781/21-1041
E-Mail: offenburg.pp.praevention@polizei.bwl.de

Die DRV BW 
nimmt teil

Die DRV BW nimmt an „Bunter Nacht der Digitalisierung“ 
am am 7. Juni 2024 in Kalrsruhe teil
Steigen Sie uns aufs Dach bei der digitalen Nacht
Bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg 
(DRV BW) geht es hoch hinaus. Steigen Sie uns aufs Dach und 
genießen Sie den höchsten Selfie-Spot der Stadt mit 80,5 Me-
tern. Vor Ort können Sie zudem die 
digitalen Angebote des Rentenversi-
cherungsträgers erkunden. Chilli und 
Getränke serviert die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung (JAV). 

Von 15 bis 21 Uhr sind wir für Sie in 
der Gartenstraße 105 in Karlsruhe da! 

Programm der DRV BW unter 
www.drv-bw.de/digitalenacht.

12



Nr. 22/2024 13Mitteilungsblatt der Gemeinde Steinmauern

Das DRK weckt 
wieder Reiselust: 

Begleitetes Reisen - Es sind noch Plätze frei!
Das DRK weckt wieder Reiselust nach dem bewährten Motto: 
„Erholung und Service von Anfang an“
Die Reisen nach Kroatien und Mallorca waren beeindruckend - 
und so geht es weiter nach dem Motto: „Urlaub machen und 
verreisen“! 
Für Viele ist der Urlaub die schönste Zeit des Jahres. Viele ältere 
Menschen trauen sich jedoch eine Urlaubsreise aufgrund kör-
perlicher Einschränkungen oft nicht mehr zu. Andere wiederum 
möchten die schönsten Wochen des Jahres nicht allein verbrin-
gen und suchen die Gesellschaft von Gleichgesinnten. Für bei-
de Gruppen gibt es auch im 2. Halbjahr 2024 wieder über den 
DRK-Kreisverband Bühl-Achern die begleiteten Reisen des Roten 
Kreuzes, denn ein Tapetenwechsel - kombiniert mit dem Gefühl 
„ich bin gut aufgehoben und brauche mich selbst um nichts zu 
kümmern“ - hält fit und ist genau das, was jung gebliebene Seni-
oren suchen. Besonders die Singles unter ihnen wissen diese Art 
des gemeinsamen Verreisens in einer Gruppe zu schätzen. 
Der DRK-Kreisverband Bühl-Achern e. V. bietet seit vielen Jah-
ren - gemeinsam mit seinen Nachbarkreisverbänden - speziell für 
Senioren begleitete Gruppenreisen an, die auf die besonderen 
Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten sind. Ehrenamtliche 
Begleiterinnen und Begleiter sorgen für Sicherheit, Betreuung und 
Begleitung während der ganzen Reise - schon von Beginn an.
Der DRK-Kleinbus holt die Reiseteilnehmer von zu Hause ab und 
bringt sie zum Flughafen oder zum Treffpunkt, wo schon der 
Reisebus zur Weiterfahrt wartet. Das Tragen und Verstauen von 
Gepäck wird selbstverständlich von den Ehrenamtlichen des DRK 
übernommen, genauso wie der Check-in am Flughafen und im 
Hotel. Vor Ort sind die DRK-Reisebegleiter Ansprechpartner für 
alle Fragen und Wünsche der Reisegäste.
Das Reiseangebot für den Herbst ist wieder interessant: Eine be-
gleitete Flugreise in den nach Rhodos ist für reiselustige Senioren 
geplant sowie zwei Busreisen: in den Süden nach Abano Terme 
und auf vielfachen Wunsch der Reisegäste wird wieder zu Silvester 
eine begleitete Busreise nach Bad Griesbach/Bayern angeboten. 
„Wir möchten älteren Menschen eine Urlaubsreise bieten, die 
genau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist“, lautet die Devise des 
Roten Kreuzes. Die geschulten DRK-Reisebegleiter kümmern sich 
individuell um jeden einzelnen Gast und geben bei Bedarf alle 
notwendigen Hilfestellungen. Sie sorgen auch vor Ort für ein ab-
wechslungsreiches Programm, damit neben den Aspekten Sicher-
heit und Service auch das gesellige Miteinander in einer Gruppe 
gleichgesinnter reiselustiger Senioren nicht zu kurz kommt.
Alles Wichtige über die Hotels, das Reiseprogramm und den 
Rund-um-Service erfahren Sie von Doris Schmith-Velten, Tel. 
07223 9877-504.

13

Tel. 07222/10 47 90
Fax 07222/15 18 68

Handy 0172/7213796
E-Mail: info@gipser-hertweck.de

Anschrift: Steinäcker 19
76479 Steinmauern

Hertweck
Gipser- & Stuckateurbetrieb
Wir beraten Sie gerne kostenlos und 
unverbindlich zu folgenden Arbeiten:

* Trockenbau 
* Altbausanierung 
* Innen-Außenputz 
* Vollwärmeschutz 
* Fassadenanstriche 
* Gerüstbau 
* Gerüstverleih
* Mehr Infos auch unter:
  www.gipser-hertweck.de

Alle anderen Arbeiten auf Anfrage
Investieren Sie in Edelmetalle
www.Edelmetall-Handel.de

Jetzt

online
bestellen!

Sehr zuverlässige Rentnerin
sucht dringendst ruhige 1- bis
1½-Zi.-Wohnung, ca. 42 m2, 
EG, Balkon, rollstuhlgeeignet,
langfristig zu mieten in zentra-
ler Lage.
Telefon 0151/67 04 51 25

Alles rund um

Ihr Heim
l un um

Ihr Ansprechpartner

für alle Holzbau- und

Dachdeckerarbeiten.

Telefon 07229/1037

A
LL

E
S

R
U

N
D

U
M

IH
R

H
E
IM

ALLES RUND UM IHR HEIM

Wir machen auch: Trockenbau, Dachausbau, Dachfenster,
Garagendächer, Flachdachabdichtung, Begrünung

Kleinanzeigen

Regionale Werbung 
lohnt sich.

Rufen Sie uns an.

07245 9270-0
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Nächste Vollverteilungen in alle Haushalte:
(auch an Nicht-Abonnenten!)

Kontaktieren Sie uns gerne:

KW 23/2024: • Gemeindeanzeiger Durmersheim, Muggensturm und Ötigheim
  Kerstin Bossert, Tel. 07245/9270-39, E-Mail: k.bossert@duerrschnabel.com

KW 23/2024: • Mitteilungsblatt Sandweier
  Sandra Agnello, Tel. 07245/9270-51, E-Mail: s.agnello@duerrschnabel.com

KW 23/2024: • Gemeindeanzeiger Iffezheim, Ottersdorf, Plittersdorf und Steinmauern
  Angelika Ebert, Tel. 07245/9270-46, E-Mail: a.ebert@duerrschnabel.com

KW 24/2024: • Kommunalecho Kuppenheim, Gemeindeblatt Marxzell
  Sandra Agnello, Tel. 07245/9270-51, E-Mail: s.agnello@duerrschnabel.com

Nutzen Sie JETZT die Gelegenheit, denn Inserieren in unseren 
Amts- und Mitteilungsblättern ist kostengünstig und bringt Erfolg!

Spaghettinester mit Spinat und Tomaten
Zutaten für 2 Portionen: 
200 g Spaghetti, 1 rote Zwiebel, 1 EL Olivenöl,  
400 g TK-Blattspinat,  1 Knoblauchzehe, 150 g Frischkäse, 
Salz und Pfeffer, 50 g geriebener Käse, etwas Parmesan,  
100 g Datteltomaten 

Zubereitung: 
Die Spaghetti in Salzwasser al dente kochen. Beim Abgie-
ßen eine Kelle Nudelwasser auffangen. Währenddessen die 
Zwiebel abziehen, halbieren und in Streifen schneiden. In 
Olivenöl andünsten. Den Blattspinat dazugeben und so lange 
erwärmen, bis er komplett aufgetaut und heiß ist. Die Knob-
lauchzehe dazu pressen und unterrühren. Etwa ¼ des Spinats 
beiseitestellen. Den Frischkäse unter den Rest rühren. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Die Spaghetti und eine Kelle 
Nudelwasser unterheben. Nun die Spaghetti, am besten mit 
einer Zange, zu 6 Nestern aufdrehen und in eine Auflaufform 
legen. Die restliche Sauce zwischen den Nestern verteilen. 
Den beiseitegestellten Spinat in die Nester füllen und darauf 
den geriebenen Käse streuen. Optional noch etwas Parmesan 
darüberstreuen. Bei 180 Grad Umluft etwa 15 - 20 Minuten 
backen, bis der Käse goldbraun gebacken ist. Die Tomaten in 
Viertel schneiden und über die noch heißen Spaghettinester 
verteilen.  Foto: iglo Deutschland

QR-CODE SCANNEN UND FOLLOWER WERDEN



PFLEGE, GESUNDHEIT, 
 WELLNESS
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24 Std. Pfl ege
Wir haben 
Pfl egekräfte

(0 72 21) 
27 68 13
stahlberger-pfl ege24.de

Zentrales Anliegen 
unserer Pflegeeinrich-
tungen ist es, dass eine 
qualitätsvolle Pflege 
gewährleistet wird, 
Menschen mit Pflege-
bedarf ein weitgehend 
selbstbestimmtes 
Leben führen können 
und pflegende Ange-
hörige in ihrer Aufgabe 
angemessen unter-
stützt werden. 
Wir beraten Sie gerne.

Klinikum Mittelbaden gGmbH
Dr.-Rumpf-Weg 7
76530 Baden-Baden
info@klinikum-mittelbaden.de
www.klinikum-mittelbaden.de

Lichtental Schafberg, Baden-Baden · Lichtental Theresienheim, Baden- 

Baden · Martha-Jäger-Haus, Rastatt · Erich-Burger-Heim, Bühl, Hub 

Pflege- und Betreuungszentrum, Ottersweier-Hub · Ambulanter 

Pflegedienst, Ottersweier · Haus Fichtental Pflege- und Senioren- 

zentrum, Kuppenheim · Junge Pflege, Kuppenheim · Kurzzeitpflege 

Forbach · Hospiz Kafarnaum, Baden-Baden Ebersteinburg

Unsere Pflegeangebote

Hörakustik
Meisterbetrieb

... kostenlosen
Hörtest bei 

uns vor Ort!

Lauscher auf
für einen...

Jung Hörsysteme GmbH 
Rastatt • Kapellenstraße 1
Tel. (0 72 22) 9 33 10 50

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9 - 13 Uhr u. 14 - 18 Uhr

Wenn‘s im Ohr pfeift
Studien bestätigen: Vier von fünf Tinnitus-Patienten  
haben einen Hörverlust
(DJD). Tinnitus ist eine „Volkskrankheit“: Schätzungen zufolge ha-
ben allein in Deutschland bis zu zehn Millionen Menschen einen 
Tinnitus. Wer unter subjektivem Tinnitus leidet, nimmt Geräusche 
wahr, für die es keine äußeren Ursachen gibt. Das Ohrgeräusch 
kann für kurze Zeit andauern, aber auch chronisch werden und ein 
Leben lang anhalten. Die Mehrheit der Betroffenen empfindet den 
Tinnitus nicht als störend, aber etwa 20 Prozent benötigen medi-
zinische oder psychologische Hilfe. Ungefähr zwei Prozent sind 
sogar so stark beeinträchtigt, dass sie ihren Alltag nicht mehr be-
wältigen können.

Möglicher Zusammenhang zwischen Hörverlust und Tinnitus
Die genauen Ursachen für Tinnitus sind bisher nicht bekannt, und 
jeder Betroffene nimmt ihn unterschiedlich wahr. Es wird vermutet, 
dass Lärm, Stress und das Alter eine Rolle spielen. Darüber hinaus 
haben Studien einen starken Zusammenhang zwischen Hörverlust 
und Tinnitus bestätigt: Die meisten Menschen mit Tinnitus haben 
einen Hörverlust. Der HNO-Arzt kann eine Reihe von Tests durch-
führen, um die Ursachen des Tinnitus zu ergründen und um die 
Tinnitusbelastung und auch einen möglichen Hörverlust abzuklä-
ren. Bei einer Schwerhörigkeit verändert sich die Wahrnehmung 
von Geräuschen: Mit einem Hörverlust hört man Geräusche in der 
Umgebung weniger gut und ein Tinnitus kann auftreten. Zudem ist 
es schwieriger, mit anderen zu kommunizieren, wenn Hörverlust 
und Tinnitus gleichzeitig auftreten.

Wie können Hörgeräte bei Tinnitus helfen?
Spezielle Hörgeräte können das lästige Summen, Klingeln oder 
Brummen im Ohr auf verschiedene Weise lindern. So lenken Hör-
geräte vom Tinnitus ab, indem sie die Außengeräusche verstärken. 
Ein anderer Ansatz ist, dass beruhigende Klänge und weißes Rau-
schen eingespielt werden. Viele Menschen finden die sogenannte 
Tinnitus-Maskierung, bei der interne Ohrgeräusche durch externe 
Geräusche überdeckt werden, sehr effektiv. Wer unsicher ist, ob 
ein Hörgerät sinnvoll ist, sollte sich im Fachgeschäft vor Ort bera-
ten lassen.
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Gasthaus Linde
Lindenstraße 26 · 76479 Steinmauern

Wir machen Urlaub
vom 03.06.2024 bis 17.06.2024

Jubiläums-Rabatt*

für ALLE!

Jetzt 1.250 € KücHen
StrohmeierGilb

weLT

Jetzt Termin sichern!
Oder telefonisch:

   07272
 7003-69

1.250 € Jubiläums-Rabatt*

 24 Monate Preis-Garantie
kostenlose Lieferung & Montage bis März 2026

0,0% Finanzierung mit 24 Monaten Laufzeit
(Partnerbank ist die CRONBANK AG,

Hans-Strothoff-Platz 1, 63303 Dreieich)

*Gilt bei Kauf einer Einbauküche
ab 9.990 € Warenwert, inkl. E-Geräte.

Niederlassungen der (1) Einrichtungshaus StrohmeierGilb GmbH  (2) Küchenhaus StrohmeierGilb GmbH, In der Fellach 2, 76756 Bellheim/Pfalz

Johannes-Kopp-Straße 11
LANDAU 1

In der Fellach 2
BELLHEIM 1

Iggelheimer Straße 28
SPEYER 2

Gewerbering 23 a
RHEINSTETTEN 1

Wir sind für Sie da von Montag-Freitag von 9:30 bis 18:30 Uhr und Samstag von 9:30 bis 16 Uhr.

1250 Jahre Bellheim –
wir feiern alle mit!

SIE UND IHRE STIMMEN SIND MIR WICHTIG!
Seit über 30 Jahren engagiere ich mich im Gemeinderat, 

zuletzt auch als 1. Bürgermeisterstellvertreterin,
sowie in vielen anderen Bereichen der dörfl ichen

Gemeinschaft. 

DIESE ARBEIT  MÖCHTE ICH GERNE FORTFÜHREN!
Daher werbe ich um Ihre DREI STIMMEN!

Reinhilde Weisenburger

Im Trauerfall sind wir Ihr 
vertrauensvoller Partner. 

Soforthilfe erhalten Sie 
unter 07222 15 11 58.

Steinäcker 1 · 76479 Steinmauern · www.huether-heissler.de

Mail: anzeigen@duerrschnabel.com


